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Text 

II. Auswahl und Dauer der Vertretung 

Eignung 

§ 243. (1) Als Vorsorgebevollmächtigter und Erwachsenenvertreter darf nicht eingesetzt werden, 
wer 

 1. schutzberechtigt im Sinn des § 21 Abs. 1 ist, 

 2. eine dem Wohl der volljährigen Person förderliche Ausübung der Vertretung nicht erwarten lässt, 
etwa wegen einer strafgerichtlichen Verurteilung, oder 

 3. in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer vergleichbar engen Beziehung zu einer 
Einrichtung steht, in der sich die volljährige Person aufhält oder von der diese betreut wird. 

(2) Eine Person darf nur so viele Vorsorgevollmachten und Erwachsenenvertretungen übernehmen, 
wie sie unter Bedachtnahme auf die damit verbundenen Pflichten, insbesondere jene zur persönlichen 
Kontaktaufnahme, ordnungsgemäß besorgen kann. Insgesamt darf eine Person – ausgenommen ein 
Erwachsenenschutzverein (§ 1 ErwSchVG) – nicht mehr als 15 Vorsorgevollmachten und 
Erwachsenenvertretungen übernehmen. Ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechtsanwalt 
(Rechtsanwaltsanwärter) kann diese Anzahl überschreiten, wenn er aufrecht in der Liste von zur 
Übernahme von Vorsorgevollmachten und gerichtlichen Erwachsenenvertretungen besonders geeigneten 
Rechtsanwälten oder Notaren eingetragen ist. 

(3) Mehrere Erwachsenenvertreter können für eine Person nur mit jeweils unterschiedlichem 
Wirkungsbereich eingesetzt und im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis eingetragen 
werden. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Zuletzt aktualisiert am 

02.05.2017 

Gesetzesnummer 

10001622 

Dokumentnummer 

NOR40193049 


